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Vorwort 

Entschädigungsansprüche von Privatpersonen, die durch das nationalsozia
listische Deutschland als Zwangsarbeiter aus den Staaten Polen, Ungarn und 
Rumänien eingesetzt worden waren, bilden gegenwärtig den Gegenstand zwei
er Vorlageverfahren beim Bundesverfassungsgericht (2 BvL 21/93 und 33/93). 
Als vorlegende Gerichte stellen das Landgericht Brement das deutsche 
Zustimmungsgesetz zum Londoner Schuldenabkommen (LSA) vom 
27.2.19532 und das Landgericht Bonn3 § 1 des Allgemeinen 
Kriegsfolgengesetzes (AKG) v. 5.11.19574 gemäß Art. 100 Abs.1 GG zur 
verfassungsrechtlichen Überprüfung. Gleichzeitig fragen beide Gerichte in der 
Sache übereinstimmend gemäß Art. 100 Abs.2 GG nach Bestehen und 
Reichweite einer allgemeinen völkerrechtlichen Regel, wonach Ansprüche 
wegen völkerrechtswidriger Handlungen nur im zwischenstaatlichen 
Verhältnis, nicht aber durch eine unter Umständen unmittelbar betroffene 
Einzelperson geltend gemacht werden könnten. 

Die vorliegende Untersuchung versucht, auf die damit aufgeworfenen Fra
gen des materiellen Völkerrechts und deutschen öffentlichen Rechts eine Ant
wort zu geben. Sie geht zurück auf die Arbeit an einem Schriftsatz, den der 
Erstverfasser im Raltmen der genannten Vorlageverfahren für die Bundesregie
rung beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat. Zum Zweck der Veröf
fentlichung sind Text und Nachweise überarbeitet worden. Die ausdrücklichen 
Bezüge auf die gerichtlichen Ausgangsverfahren wurden, soweit dies ohne 
Sinnentstellung möglich war, entfernt. Das Manuskript wurde im Juli 1994 
abgeschlossen. 

1 Beschluß der 1. Zivilkammer v. 3.12.1992 (1 0 2889/1990 a), abgedr. in JZ 1993, 633-
636, m. Anm. Heß, JZ 1993, 606-610; vgl. unter G 1. 

2 BGB!. 1953 Il, 331. 

3 Beschluß der 1. Zivilkammer v. 2.7.1993 (10134/92), vgl. unten G Il. 

4 BGB!. I, 1747, zuletzt geänd. durch Gesetz v. 21.12.1992, BGBI. I, 2094, 2101. 
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Einleitung 

In der Sache soll vor allem der Frage nachgegangen werden, ob den von 
der nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahme Zwangsarbeit betroffenen 
Individuen selbst Entschädigungsansprüche gegen die Bundesrepublik 
Deutschland zustehen. Im Gewand der prozessualen Voraussetzungen eines 
Vorlageverfahrens gemäß Art. 100 Abs. 1 GG bedeutet dies, daß die von den 
Instanzgerichten vorgelegten Normen, die beide angeblich eine gerichtliche 
Durchsetzung der behaupteten Ansprüche der Klägerinnen hindern, nur dann 
entscheidungserheblich für die Ausgangsverfahren sindt, wenn solche Ansprü
che überhaupt entstehen konnten. Für diesen Punkt wird zu unterscheiden sein 
zwischen möglichen Entschädigungsansprüchen unmittelbar aus Völkerrecht 
(dazu A.) und solchen aus deutschem Recht (B.). Darüber hinaus können 
möglicherweise entstandene Ansprüche - und mit ihnen die Entscheidungser
heblichkeit der zur Überprüfung gestellten Normen - dadurch wieder entfallen 
sein, daß die Heimatstaaten der betroffenen Individuen wirksam auf sie ver
zichtet haben (C.). 

Für die Zulässigkeit der Vorlage durch das LG Bremen ist ferner von Be
deutung, ob die dort für einschlägig erachtete Norm des Art. 5 Abs. 4 des 
Londoner Schuldenabkommens (LSA) überhaupt auf die Klägerinnen dieses 
Ausgangsverfaltrens Anwendung finden kann (D.). Schließlich ist für die Be
gründetheit der Vorlagen nach Art. 100 Abs. 1 GG noch kurz auf die Verfas
sungsmäßigkeit der vorgelegten Bestimmungen einzugehen (E.). Die gemäß 
Art. 100 Abs. 2 GG gestellte Frage nach einer völkerrechtlichen Regel zur 
Geltendmachung von Deliktsansprüchen wird bei den Punkten A. und C. mit
behandelt werden. 

Zu betonen ist, daß es im folgenden nur darum geht, ob solche Entschädi
gungsansprüche nach dem einschlägigen geltenden Recht bestehen. 

1 Zu den strengen Anforderungen, die das BVerfG im Rahmen von Art. 100 I GG an die 
Darlegung der Entscheidungserheblichkeit der vorgelegten Normen stellt, vgl. z.B. BVerfGE 65, 
308 (314-316), 68,311 (316), 74,236 (242), 81, 40 (48f.), 83, 111 (116); BVerfG NJW 1993, 
2733. 



A. Ansprüche aus Völkerrecht 

I. Vorrangig kommen nur völkerrechtliche Ansprüche in Frage 

Unter mehrfachen Aspekten ist es angezeigt, in erster Linie eventuelle An
sprüche auf der Grundlage des Völkerrechts zu untersuchen. 

1. Heranziehung zur Zwangsarbeit im Rahmen des Kriegsgeschehens 

Die Heranziehung der Klägerinnen zur Zwangsarbeit erfolgte im Rahmen 
des Kriegsgeschehens. Die Klägerinnen waren, von einer Ausnahme abge
sehen, und sind es noch heute, Angehörige anderer Staaten1. Die Anwendung 
deutschen Rechts ist daher schon insofern nicht naheliegend. 

2. Deutsches Recht galt am Ort des Geschehens nicht 

Auch der räumliche Bezug des Geschehens spricht gegen die Anwendung 
deutschen Rechts. Die Klägerinnen wurden aus Polen, Ungarn und Rumänien 
nach Auschwitz verbracht. In keinem der drei Staaten galt das deutsche Recht. 
Nach dem im Völkerrecht damals wie heute herrschenden Territorialitätsprin
zip2 darf ein Staat Hoheitsakte nur auf seinem Staatsgebiet setzen. Typische 
Hoheitsakte eines Staates sind seine Gesetze, die damit nach Völkerrecht nur 
auf seinem Staatsgebiet gelten. 

1 Der Fall des LG Bremen betriffi eine seinerzeit ungarische sowie eine damals ungarische 
oder(!) rumänische Staatsangehörige. Vor dem LG Bonn klagen 21 Frauen und ein Mann, von 
denen 16 zum fraglichen Zeitpunkt die polnische sowie 5 die ungarische Staatsangehörigkeit 
besaßen; eine Klägerin in diesem Verfahren war damals und ist heute Deutsche. Im übrigen 
besitzen die Klägerinnen heute die israelische, U .S.-amerikanische und in je einem Fall die 
kanadische und die rumänische Staatsangehörigkeit. 

2 Dazu statt aller A. Verdross/B. Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Aufl., 1984, S. 634 ff. 



I. Vorrang völkerrechtlicher Ansprüche 13 

Auch durch die kriegerische Besetzung (occupatio bellica) erwirbt ein Staat 
nicht die Befugnis, seine Rechtsordnung auf das besetzte Gebiet des fremden 
Staates auszudehnen3. 

Viel.mehr erwirbt er durch die kriegerische Besetzung nur ein - einge
schränktes - Recht, auf dem besetzten Gebiet die Gebietshoheit auszuüben. 
Die Besatzungsmacht hat alle Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit 
die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und auf
rechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis entgegensteht, 
unter Beachtung der Gesetze des besetzten Staates4. 

Auschwitz unterlag nach dem militärischen Sieg über Polen dem völker
rechtlichen Rechtsregime der kriegerischen Besetzung (occupatio bellica), wie 
es durch die Art. 42-56 HLKO bestimmt war. 

Zum Zeitpunkt, . als die Klägerinnen nach Auschwitz verbracht wurden, 
hatte das Deutsche Reich diesen Teil des polnischen Staatsgebietes allerdings 
in sein Reichsgebiet eingegliedert5. Mit diesem Akt konnte das Deutsche 
Reich jedoch nicht in rechtswirksamer Weise die grundsätzliche Geltung der 
völkerrechtlichen Regeln für dieses Gebiet beseitigen und an seine Stelle die 
deutsche Rechtsordnung setzen. Dem steht entgegen, daß die Eingliederung 
des betreffenden Gebietes sich als eine schon zum damaligen Zeitpunkt unzu
lässige Annexion darstellte6. Die Annexion war zur Zeit des sog. klassischen 
Völkerrechts ein Gebietserwerbstitel, der neben der völligen militärischen 
Niederringung ( debellatio) des anderen Staates den Willen voraussetzte, sich 
dessen Staatsgebiet oder Teile davon einzuverleiben. Solange das Völkerrecht 
kein Kriegs- bzw. Gewaltverbot enthielt, war die Annexion ein allgemein an
erkannter und in der Staatenpraxis häufiger Gebietserwerbstitel. 

Das änderte sich grundlegend mit der entscheidenden Wende, weg von der 
Freiheit zum Kriege und hin zum Kriegsverbot, die mit dem Abschluß des 

3 Zutreffend gerade für den hier interessierenden Zusammenhang betont von E. Feaux de la 
Croix, Schadensersatzansprüche ausländischer Zwangsarbeiter im Liebte des Londoner 
Schuldenabkommens, NJW 1960, 2268 (2269 f.). 

4 Siehe Art. 43 der Haager Landkriegsordnung (HLKO) vom 18.10.1907 (RGBI. 1910, 107). 

5 Vgl. § 4 des Führererlasses vom 8. 10.1939 (RGBI. 1, 2042) und den Führererlaß vom 
20.10.1939 (RGBI. I, 2057). In Kraft getreten ist diese "Neuordnung der Ostgebiete" am 
26.10.1939. 

6 Das übersieht wohl W. Schwan., Rückerstattung nach den Gesetzen der Alliierten Mächte, 
in: Bundesminister der Finanzen in Zusammenarbeit mit W. Schwan (Hrsg.), Die Wie
dergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 
1974, s. 12. 




